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„Aufklärung Geleitwort des Bundespräsidenten [Frank Walter Steinmeier] für die Grundgesetz-

Ausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung. 

Im Mittelpunkt unseres demokratischen Staates steht der Mensch. Er ist Bezugspunkt allen staatlichen 

Handelns in unserem Gemeinwesen. Die Entscheidung, ihn in das Zentrum unserer staatlichen Ordnung 

und der demokratischen Kultur zu stellen, trifft unser Grundgesetz in einer beachtlichen Klarheit. 

Nach den leidvollen Erfahrungen der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft, die den 

Entstehungsprozess unseres Grundgesetzes maßgeblich beeinflussen, ist es jeder einzelne Mensch, der 

mit seiner Würde uns seinem Freiheitsanspruch im Zentrum der staatlichen Ordnung steht. Er ist es, den 

das Grundgesetz schützt, den es aber auch zur Teilhabe am demokratischen leben unseres Staates 

berechtigt und ermutigt. 

 

Immanuel Kant, 1784 Auszug zur Frage: Was ist Aufklärung? 

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit 

ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet 

ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der 

Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! 

Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.  

Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur 

längst von fremder Leitung freigesprochen, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben; und warum es 

anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. 

Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, 

der für mich die Diät beurteilt u.s.w., so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht 

nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann; andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich 

übernehmen. Dass der bei weitem größte Teil der Menschen (darunter das ganze schöne Geschlecht) 

den Schritt zur Mündigkeit außerdem, dass er beschwerlich ist, auch für sehr gefährlich halte: dafür 

sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben. Nachdem 

sie ihr Hausvieh zuerst dumm gemacht haben und sorgfältig verhüteten, dass diese ruhigen Geschöpfe 

ja keinen Schritt außer dem Gängelwagen, darin sie sie einsperreten, wagen durften, so zeigen sie ihnen 

nachher die Gefahr, die ihnen drohet, wenn sie es versuchen, allein zu gehen. Nun ist diese Gefahr zwar 

eben so groß nicht, denn sie würden durch einigemal Fallen wohl endlich gehen lernen; allein ein 

Beispiel von der Art macht doch schüchtern und schreckt gemeiniglich von allen ferneren Versuchen 

ab.  

Es ist also für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus der ihm beinahe zur Natur gewordenen 

Unmündigkeit herauszuarbeiten. Er hat sie sogar liebgewonnen und ist vorderhand wirklich unfähig, 

sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil man ihn niemals den Versuch davon machen ließ. 

Satzungen und Formeln, diese mechanischen Werkzeuge eines vernünftigen Gebrauchs oder vielmehr 

Missbrauchs seiner Naturgaben, sind die Fußschellen einer immerwährenden Unmündigkeit. Wer sie 

auch abwürfe, würde dennoch auch über den schmalsten Graben einen nur unsicheren Sprung tun, weil 

er zu dergleichen freier Bewegung nicht gewöhnt ist. Daher gibt es nur wenige, denen es gelungen ist, 

durch eigene Bearbeitung ihres Geistes sich aus der Unmündigkeit herauszuwickeln und dennoch einen 

sicheren Gang zu tun.  

Dass aber ein Publikum sich selbst aufkläre, ist eher möglich; ja es ist, wenn man ihm nur Freiheit lässt, 

beinahe unausbleiblich. Denn da werden sich immer einige Selbstdenkende, sogar unter den 

eingesetzten Vormündern des großen Haufens, finden, welche, nachdem sie das Joch der Unmündigkeit 

selbst abgeworfen haben, den Geist einer vernünftigen Schätzung des eigenen Werts und des Berufs 

jedes Menschen, selbst zu denken, um sich verbreiten werden. Besonders ist hierbei: dass das Publikum, 

welches zuvor von ihnen unter diese Joch gebracht worden, sie hernach selbst zwingt, darunter zu 

bleiben, wenn es von einigen seiner Vormünder, die selbst aller Aufklärung unfähig sind, dazu 

aufgewiegelt worden; so schädlich ist es, Vorurteile zu pflanzen, weil sie sich zuletzt an denen selbst 

rächen, die, oder deren Vorgänger, ihre Urheber gewesen sind. Daher kann ein Publikum nur langsam 

zur Aufklärung gelangen. Durch eine Revolution wird vielleicht wohl ein Abfall von persönlichem 

Despotism und gewinnsüchtiger oder herrschsüchtiger Bedrückung, aber niemals wahre Reform der 

Denkungsart zustande kommen; sondern neue Vorurteile werden, ebensowohl als die alten, zum 

Leitbande des gedankenlosen großen Haufens dienen.  
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KM 4 – 51000/29#2 

KM4 Analyse des Krisenmanagements (Kurzfassung) 

Vorbemerkung: Aufgabe und Ziel von Krisenstäben und jeglichem Krisenmanagement ist es, besondere 

Gefahren zu erkennen und sie so lange zu bekämpfen, bis der Normalzustand wieder erreicht ist. Ein 

Normalzustand kann also keine Krise sein. 

 

Zusammenfassung der Analyseergebnisse: 

 

1. Das Krisenmanagement hat in der Vergangenheit (leider wider besseres institutionellen Wissen) keine 

adäquaten Instrumente zur Gefahrenanalyse und –bewertung aufgebaut. Die Lageberichte, in denen alle 

entscheidungsrelevanten Informationen zusammengefasst werden müssten, behandeln in der laufenden 

Krise bis heute nur einen kleinen Ausschnitt des drohenden Gefahrenspektrums. Auf der Basis 

unvollständiger und ungeeigneter Informationen in den Lagebildern ist eine Gefahreneinschätzung 

grundsätzlich nicht möglich. Ohne korrekt erhobene Gefahreneinschätzung kann es keine angemessene 

und wirksame Maßnahmenplanung geben. Das methodische Defizit wirkt sich bei jeder Transformation 

auf eine höhere Ebene aus; die Politik hatte bisher eine stark reduzierte Chance, die sachlich richtigen 

Entscheidungen zu treffen. 

 

2. Die beobachtbaren Wirkungen und Auswirkungen von COVID-19 lassen keine ausreichende 

Evidenz dafür erkennen, dass es sich – bezogen auf die gesundheitlichen Auswirkungen auf die 

Gesamtgesellschaft – um mehr als um einen Fehlalarm handelt. Durch den neuen Virus bestand 

vermutlich zu keinem Zeitpunkt eine über das Normalmaß hinausgehende Gefahr für die Bevölkerung 

(Vergleichsgröße ist das übliche Sterbegeschehen in DEU). Es sterben an Corona im Wesentlichen die 

Menschen, die statistisch dieses Jahr sterben, weil sie am Ende ihres Lebens angekommen sind und ihr 

geschwächter Körper sich beliebiger zufälliger Alltagsbelastungen nicht mehr erwehren kann (darunter 

der etwa 150 derzeit im Umlauf befindlichen Viren). Die Gefährlichkeit von Covid-19 wurde 

überschätzt. (innerhalb eines Vierteljahres weltweit nicht mehr als 250.000 Todesfälle mit Covid-19, 

gegenüber 1,5 Mio. Toten während der Influenzawelle 2017/18). Die Gefahr ist offenkundig nicht 

größer als die, vieler anderer Viren. Wir haben es aller Voraussicht nach mit einem, über längere Zeit 

unerkannt gebliebenen globalen Fehlalarm zu tun. 

 

– Dieses Analyseergebnis ist von KM 4 auf wissenschaftliche Plausibilität überprüft worden und 

widerspricht im Wesentlichen nicht den vom RKI vorgelegten Daten und Risikobewertungen. 

 

3. Dass der mutmaßliche Fehlalarm über Wochen unentdeckt blieb, hat einen wesentlichen Grund darin, 

dass die geltenden Rahmenvorgaben zum Handeln des Krisenstabs und des Krisenmanagement in einer 

Pandemie keine geeigneten Detektionsinstrumente enthalten, die automatisch einen Alarm auslösen und 

den sofortigen Abbruch von Maßnahmen einleiten würden, sobald sich entweder eine 

Pandemiewarnung als Fehlalarm herausstellte oder abzusehen ist, dass die Kollateralschäden – und 

darunter insbesondere die Menschenleben vernichtenden Anteile – größer zu werden drohen, als das 

gesundheitliche und insbesondere das tödliche Potential der betrachteten Erkrankung ausmacht. 

 

4. Der Kollateralschaden ist inzwischen höher ist als der erkennbare Nutzen. Dieser Feststellung 

liegt keine Gegenüberstellung von materiellen Schäden mit Personenschäden (Menschenleben) zu 

Grunde! Alleine ein Vergleich von bisherigen Todesfällen durch den Virus mit Todesfällen durch die 

staatlich verfügten Schutzmaßnahmen (beides ohne sichere Datenbasis) belegen den Befund. Eine von 

Wissenschaftlern auf Plausibilität überprüfte überblicksartige Zusammenstellung gesundheitlichen 

Kollateralschäden (incl. Todesfälle) ist unten angefügt. 

 

5. Der (völlig zweckfreie) Kollateralschaden der Coronakrise ist zwischenzeitlich gigantisch. Ein großer 

Teil dieses Schadens wird sich sogar erst in der näheren und ferneren Zukunft manifestieren. Dies kann 

nicht mehr verhindert, sondern nur noch begrenzt werden. 

 

6. Kritische Infrastrukturen sind die überlebensnotwendigen Lebensadern moderner Gesellschaften. Bei 

den Kritischen Infrastrukturen ist in Folge der Schutzmaßnahmen die aktuelle Versorgungssicherheit 

nicht mehr wie gewohnt gegeben (bisher graduelle Reduktion der prinzipiellen Versorgungssicherheit, 
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die sich z.B. in kommenden Belastungssituationen niederschlagen kann). Die Resilienz des 

hochkomplexen und stark interdependenten Gesamtsystems Kritischer Infrastrukturen ist gesunken. 

Unsere Gesellschaft lebt ab sofort mit einer gestiegenen Verletzlichkeit und höheren Ausfallrisiken von 

lebenswichtigen Infrastrukturen. Das kann fatale Folgen haben, falls auf dem inzwischen reduzierten 

Resilienzniveau von KRITIS eine wirklich gefährliche Pandemie oder eine andere Bedrohung eintreten 

würde. UN-Generalsekretär António Guterres sprach vor vier Wochen ein grundlegendes Risiko an. 

Guterres sagte (laut einem Tagesschaubericht vom 10.4.2020): „Die Schwächen und mangelhafte 

Vorbereitung, die durch diese Pandemie offengelegt wurden, geben Einblicke darin, wie ein 

bioterroristischer Angriff aussehen könnte - und [diese Schwächen] erhöhen möglicherweise das Risiko 

dafür.“ Nach unseren Analysen ist ein gravierender Mangel in DEU das Fehlen eines adäquaten 

Gefahrenanalyse- und Bewertungssystem in Krisensituationen (s.o.). 

 

7. Die staatlich angeordneten Schutzmaßnahmen, sowie die vielfältigen gesellschaftlichen 

Aktivitäten und Initiativen, die als ursprüngliche Schutzmaßnahmen den Kollateralschaden bewirken, 

aber inzwischen jeden Sinn verloren haben, sind größtenteils immer noch in Kraft. Es wird dringend 

empfohlen, sie kurzfristig vollständig aufzuheben, um Schaden von der Bevölkerung abzuwenden – 

insbesondere unnötige zusätzliche Todesfälle–, und um die möglicherweise prekär werdende Lage bei 

den Kritischen Infrastrukturen zu stabilisieren. 

 

8. Die Defizite und Fehlleistungen im Krisenmanagement haben in der Konsequenz zu einer 

Vermittlung von nicht stichhaltigen Informationen geführt und damit eine Desinformation der 

Bevölkerung ausgelöst. (Ein Vorwurf könnte lauten: Der Staat hat sich in der Coronakrise als einer der 

größten fake-news-Produzenten erwiesen.) Aus diesen Erkenntnissen ergibt sich: 

 

a) Die Verhältnismäßigkeit von Eingriffen in Rechte von z.B. Bürgern ist derzeit nicht gegeben, da 

staatlicherseits keine angemessene Abwägung mit den Folgen durchgeführt wurde. Das BVerfG fordert 

eine angemessene Abwägung von Maßnahmen mit negativen Folgen (PSPP Urteil vom 5. Mai 2020). 

 

b) Die Lageberichte des Krisenstabs BMI-BMG und die Lagemitteilungen des Bundes an die Länder 

müssen daher ab sofort 

• eine angemessene Gefahrenanalyse und -bewertung vornehmen. 

• eine zusätzliche Abteilung mit aussagekräftigen Daten über Kollateralschäden enthalten (siehe 

z.B. Ausführungen in der Langfassung) 

• befreit werden von überflüssigen Daten und Informationen, die für die Gefahrenbewertung nicht 

erforderlich sind, weil sie die Übersicht erschweren. 

• Es müssten Kennzahlen gebildet und vorangestellt werden. 

•  

c) Es ist unverzüglich eine angemessene Gefahrenanalyse und –bewertung durchzuführen. Anderenfalls 

könnte der Staat für entstandene Schäden haftbar sein. [… 

 

..] Bedeutung von Kollateralschäden 
Eine zentrale Erkenntnis aus allen bisherigen Studien, Übungen und Risikoanalysen ist, dass 
bei der Bekämpfung einer Pandemie stets Kollateralschäden entstehen (als Auswirkungen von 
ergriffenen Schutzmaßnahmen), und dass diese Kollateralschäden einer Pandemie bedeutend 
größer sein können, als der durch den Krankheitserreger erreichbare Schaden. Ein immer in 
Kauf zu nehmender Kollateralschaden hat dann das beste Aufwand-Nutzen-Verhältnis, wenn 
er nicht größer ist, als zur Erreichung eines Schutzziels mindestens erforderlich ist. Er hat dann 
das maximal schlechteste Aufwand-Nutzen-Verhältnis, wenn sich die ursprüngliche Warnung 
vor einem unbekannten Virus am Ende als übertrieben oder im Extremfall sogar als Fehlalarm 
herausstellt, denn dann besteht der Gesamtschaden der Pandemie ausschließlich aus dem 
völlig zweckfreien Kollateralschaden.



Aufklärung schafft mündige Bürger 

 

 

 

12 Punkte: Positionspapier 

 

WIR STELLEN FEST 

1.  Wir sind freie Menschen, wir sind gegen Schubladendenken. wir sind keine Nazis, 

wir sind gegen jede Form von totalitärem, faschistischem Denken und Handeln.  

2. Erste Maßnahmen (z.B. Großveranstaltungen absagen) erschienen durchaus sinnvoll.   

3. Es ist zu befürchten, dass die Schäden der Maßnahmen inzwischen bei Weitem den 

Nutzen übersteigen 

4. Die aktuellen Einschränkungen lt. den Zahlen unabhängiger Experten sind der Lage 

nicht mehr angemessen, z.B. die sinnlose und angstmachende Maskenpflicht. 

5. Wir befürchten, dass unsere Freiheitsrechte dauerhaft in Gefahr sind. Wir sind 

mündige Bürger: Ja zur Selbstverantwortung  

6. Wir wissen, dass Covid 19 eine gefährliche Erkrankung ist, aber kein Killervirus, das 

eine globale Knebelung und einen weltweiten Wirtschaftszusammenbruch rechtfertigen 

würde  

WIR FORDERN:  

7. Wir fordern intelligente und sinnvolle Strategien der Gesundheitsvorsorge ohne 

Angstmacherei 

8. Wir fordern runde Tische in Medien und Politik damit alle kompetenten Meinungen 

wirklich gehört werden.   

9. Wir wollen eine freie faire Presse und sachliche Berichterstattung, die derzeitige 

Ausgrenzung und Diffamierung von kritischen Wissenschaftlern und Bürgern ist in 

einer Demokratie untragbar 

10. Unsere Körper gehören uns. Für freie Impfentscheidung, Kein gesetzlicher 

Impfzwang! 

11. Wir fordern Unabhängigkeit der Politik von wirtschaftlichen Lobbyinteressen 

12.  Menschenwürde und Menschlichkeit sind auf diesem Planeten oberstes Gebot.  

 


